
 
Dringlicher Entschließungsantrag 
der Fraktionen der CDU und der F.D.P.  
betreffend Nachtflugverbot am Frankfurter Flughafen 
 
 
 
D e r   L a n d t a g   w o l l e   b e s c h l i e ß e n : 
 
Der Landtag stellt fest, dass die Ergebnisse der rechtlichen Stellungnahme  
über die Machbarkeit eines Nachtflugverbots am Frankfurter Flughafen des-
sen grundsätzliche Möglichkeit bestätigen. 
 
Der Landtag stellt fest, dass das Gutachten eine wichtige Grundlage im Pro-
zess zur Umsetzung des Mediationspakets ist, an dessen Ende sowohl der 
Bau einer neuen Landebahn als auch die Durchsetzung des Nachtflugverbots 
stehen. Der Landtag lehnt daher alle Forderungen ab, die auf die Verwirkli-
chung nur einer der Komponenten zielen. Ausbau und Nachtflugverbot sind 
untrennbar miteinander verbunden. 
 
Der Landtag stellt fest, dass zur Umsetzung des gesamten Mediationspakets 
ein juristisch einwandfreier Abwägungsprozess in den Genehmigungsverfah-
ren unabdingbar ist. Der Landtag begrüßt daher die Position von Wirt-
schaftsminister Posch, nach der die zuständige Genehmigungsbehörde zur 
Neutralität verpflichtet ist. In einem rechtsstaatlichen Verfahren kann eine 
Vorabfestlegung durch den zuständigen Fachminister weder auf eine be-
stimmte Landebahnvariante noch auf konkrete Bestimmungen zu Nachtflug-
beschränkungen erfolgen. 
 
Der Landtag bekräftigt seinen Beschluss vom 21. Juni 2000, nach dem zu-
sätzlich zu den im Mediationspaket erwähnten Komponenten des Anti-Lärm-
Pakts ein Lärmminderungsplan zu erarbeiten ist, der vorgibt, wie die jeweili-
gen Lärmquellen (Flugzeuge, Straße und Schiene) im Einzelnen zu reduzie-
ren und anschließend in einer Gesamtbetrachtung der jeweiligen Kommunen 
zusammenzuführen sind. Ebenfalls muss mit der Reduzierung des nächtli-
chen Fluglärms schon vor Inbetriebnahme einer neuen Bahn begonnen wer-
den. 
 
Im Ausschuss für Wirtschaft und Verkehr soll der Zeitplan zur Umsetzung 
des von der FRAPORT AG im Juni 2000 vorgestellten Zehn-Punkte-
Programms dargelegt werden. 
 
Wiesbaden, 27. März 2001 
 
Für die Fraktion der CDU Für die Fraktion der F.D.P. 
Der Fraktionsvorsitzende: Der Fraktionsvorsitzende: 
Kartmann Hahn 
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 27. 03. 2001 
Zur Behandlung im Plenum 

vorgesehen 
 

 


